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©  Aggregat  aus  einem  Reissverschluss  und  einem  Versteifungsstreifen. 

©  Aggregat  aus  einerseits  einem  Reißverschluß  (1) 
mit  Reißverschlußtragbändern  (2),  Verschlußglieder- 
reihen  (3)  und  Betätigungsschieber  (4)  sowie  ande- 
rerseits  einem  Versteifungsstreifen  (5),  wobei  der 
Reißverschluß  (1)  und  der  Versteifungsstreifen  (5) 
mit  Hilfe  einer  Klebverbindung  (6)  miteinander  ver- 
bunden  sind.  Der  Versteifungsstreifen  (5)  besteht 
aus  Pappe.  Die  Klebverbindung  (6)  ist  lediglich  im 
Bereich  der  Tragbänder  (2)  angeordnet  und  läßt  auf 
dem  Versteifungsstreifen  (5)  eine  Schieberbetäti- 
gungsbahn  (7)  frei.  Zumindest  die  dem  Reißver- 
schluß  (1)  abgewandte  Rückseite  des  Versteifungs- 
streifens  (5)  ist  als  Kennzeichnungsträger  ausgebil- 
det. 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.5x/3.0.  1) 



1 EP  0  537  631  A1 2 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Aggregat  aus  einer- 
seits  einem  Reißverschluß  mit  Reißverschlußtrag- 
bändern,  Verschlußgliederreihen  und  Betätigungs- 
schieber  sowie  andererseits  einem  Versteifungs- 
streifen,  wobei  der  Reißverschluß  und  der  Verstei- 
fungsstreifen  mit  Hilfe  einer  Klebverbindung  mitein- 
ander  verbunden  sind.  Solche  Aggregate  präsentie- 
ren  den  Reißverschluß,  der  auf  dem  Versteifungs- 
streifen  befestigt  ist,  als  einzelnen  Reißverschluß 
zum  Zwecke  des  Verkaufs.  Das  Aggregat  ist  steif 
genug,  um  stehend  oder  liegend  in  einer  Aufnahme 
angeordnet  zu  werden,  ohne  daß  infolge  der  dem 
Reißverschluß  eigentümlichen  Flexibilität  und  Falt- 
barkeit  Störungen  auftreten,  die  die  Entnahme  ei- 
nes  einzelnen  Reißverschlusses  aus  der  Aufnahme 
beeinträchtigen.  Die  Tatsache,  daß  das  Aggregat  in 
Aufnahmen  eingestellt  oder  eingelegt  wird,  schließt 
nicht  aus,  das  Aggregat  an  entsprechenden  Stän- 
dern  aufzuhängen,  wenn  der  Versteifungsstreifen 
mit  einer  Einrichtung,  z.B.  in  Form  einer  Verlänge- 
rung,  versehen  ist,  die  das  Aufhängen  erlaubt. 

Bei  dem  Aggregat,  von  dem  die  Erfindung  aus- 
geht  (DE-GM  75  06  127),  besteht  der  Versteifungs- 
streifen  aus  einem  beliebigen  Werkstoff.  Er  erfüllt 
lediglich  seine  Versteifungsfunktion,  jedoch  keine 
zusätzlichen  Funktionen.  Die  Klebverbindung  läßt 
zwar  im  Bereich  der  Verschlußgliederreihe  einen 
schmalen  Streifen  frei,  bedeckt  und  fixiert  jedoch 
bestimmungsgemäß  auch  die  sogenannten  äuße- 
ren  Enden  der  Reißverschlußglieder  in  den  Ver- 
schlußgliederreihen.  Der  Reißverschlußschieber 
kann  folglich  nicht  betätigt  werden.  Das  alles  ist 
der  Grund,  weshalb  die  bekannte  Ausführungsform 
den  Anforderungen  nicht  genügt,  die  heute  bei  der 
Präsentation  von  Reißverschlüssen  erfüllt  werden 
müssen,  weil  der  Käufer  diese  Anforderungen 
stellt.  Insbesondere  stört,  daß  eine  Schieberbetäti- 
gung  zum  Zwecke  eines  Ausprobierens  des  Schie- 
berlaufes  und  der  Schieberfestsetzung  nicht  mög- 
lich  ist.  Insofern  genügt  die  bekannte  Ausführungs- 
form  nicht  mehr  den  Präsentationsanforderungen. 

Allerdings  sind  auch  Aggregate  aus  einerseits 
einem  Reißverschluß  mit  Reißverschlußtragbän- 
dern,  Verschlußgliederreihen  und  Betätigungsschie- 
ber  sowie  andererseits  einer  Versteifungseinrich- 
tung  bekannt,  bei  denen  der  Reißverschlußschieber 
betätigbar  ist  (vgl.  DE-PS  24  38  555).  Hier  ist  die 
Versteifungseinrichtung  ein  sogenannter  Folder  aus 
einer  ausreichend  dicken,  klarsichtigen  Kunststoffo- 
lie,  die  beachtlich  breiter  ist  als  der  Reißverschluß, 
den  es  zu  präsentieren  gilt,  wobei  zwei  Längsrän- 
der  des  Folienstreifens  um  die  Kanten  der  Reißver- 
schlußtragbänder  umlegbar  sind  und  einen  Schlitz 
für  die  Schieberbetätigung  freilassen.  Im  übrigen 
sind  die  Reißverschlußtragbänder  über  Schweißver- 
bindungen  mit  dieser  Folie  vereinigt.  Diese  Ausfüh- 
rungsform  hat  sich  bewährt.  Sie  genügt  hohen  An- 
sprüchen,  ist  jedoch  herstellungstechnisch  aufwen- 

dig.  Auch  kann  die  Versteifungseinrichtung  nicht 
leicht  als  Kennzeichnungsträger  dienen  und  zusätz- 
liche  Kennzeichnungen  aufnehmen,  weil  eine  sol- 
che  Kunststoffolie  nur  aufwendig  bedruckbar  ist. 

5  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Aggregat  des  eingangs  beschriebenen  Aufbaus  so 
weiter  auszubilden,  daß  das  Aggregat  allen  Präsen- 
tationsanforderungen  genügt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  Gegenstand  der 
io  Erfindung  die  Kombination  der  folgenden  Merkma- 

le: 
a)  Der  Versteifungsstreifen  besteht  aus  Pappe, 
b)  die  Klebverbindung  ist  lediglich  im  Bereich 
der  Tragbänder  angeordnet  und  läßt  auf  dem 

75  Versteifungsstreifen  eine  Schieberbetätigungs- 
bahn  frei, 

wobei  zumindest  die  dem  Reißverschluß  abge- 
wandte  Rückseite  des  Versteifungsstreifens  als 
Kennzeichnungsträger  ausgebildet  ist.  Der  Begriff 

20  Pappe  umfaßt  auch  ein  Halbzeug,  welches  in  der 
Praxis  als  Karton  bezeichnet  wird  und  für  die  Her- 
stellung  von  Kartonagen  eingesetzt  wird.  Die  Dicke 
des  Versteifungsstreifens  richtet  sich  nach  der  Ge- 
staltung  dieses  generell  als  Pappe  bezeichneten 

25  Werkstoffes.  Sie  ist  ausreichend  steif  und  erfüllt 
alle  Anforderungen  der  Erfindung  unter  Umständen 
schon  bei  einer  Dicke,  die  geringer  ist,  als  es 
einem  Millimeter  entspricht,  kann  aber  auch  dicker 
sein. 

30  Die  Kennzeichnungen  sind  zumeist  durch  Be- 
drucken  aufgebracht.  Sie  entsprechen  z.B.  den  üb- 
lichen  Balkenkodifizierungen,  mit  denen  die  Logi- 
stik  der  Warenströme  in  großen  Einkaufsinstituten 
gesteuert  wird.  Bei  den  Kennzeichnungen  kann  es 

35  sich  aber  auch  um  Gebrauchsanweisungen  in  be- 
zug  auf  Einnähen,  Reinigung,  Waschen  und  Bügeln 
handeln.  Die  Kennzeichnungen  können  auch  aus 
Werbekennzeichnungen  und  Warenzeichen  beste- 
hen  oder  als  Herkunftsangabe  ausgeführt  sein.  Im 

40  Rahmen  der  Erfindung  liegt  es,  die  Anordnung  so 
zu  treffen,  daß  auch  die  Schieberbetätigungsbahn 
als  Kennzeichnungsträger  ausgebildet  ist,  wobei 
die  aufgebrachte  Kennzeichnung  bei  einer  Öff- 
nungsbewegung  des  Betätigungsschiebers  ausrei- 

45  chend  freigelegt  wird. 
Im  einzelnen  bestehen  im  Rahmen  der  Erfin- 

dung  mehrere  Möglichkeiten  der  weiteren  Ausbil- 
dung  und  Gestaltung.  So  besitzt  nach  bevorzugter 
Ausführungsform  der  Versteifungsstreifen  einen  un- 

50  profilierten,  schmalrechteckigen  Querschnitt.  Der 
Versteifungsstreifen  ist  vorzugsweise  zusammen 
mit  dem  damit  verbundenen  Reißverschluß  zusam- 
menlegbar  oder  aufwickelbar.  Diese  Maßnahme 
empfiehlt  sich  insbesondere  dann,  wenn  es  sich 

55  um  die  Präsentation  von  langen  oder  sehr  langen 
Reißverschlüssen  handelt. 

Um  auf  einfache  Weise  eine  Schieberbetäti- 
gungsbahn  einzurichten,  empfiehlt  die  Erfindung, 

2 



3 EP  0  537  631  A1 4 

daß  die  Klebverbindung  reißverschlußgliederfern  im 
Bereich  der  Kanten  des  Versteifungsstreifens  ange- 
ordnet  ist.  Um  auf  einfache  Weise  den  Reißver- 
schluß  zum  Zwecke  des  Gebrauchs  von  dem  Ver- 
steifungsstreifen  abzulösen,  ist  eine  bevorzugte 
Ausführungsform  der  Erfindung  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Klebverbindung  gegenüber  dem 
Versteifungsstreifen  eine  größere  Adhäsionskraft 
aufweist  als  gegenüber  dem  Reißverschlußtrag- 
band.  Das  läßt  sich  besonders  leicht  dann  verwirkli- 
chen,  wenn  der  Reißverschluß  textile,  als  Gewebe 
oder  Gewirke  ausgeführte  Reißverschlußtragbänder 
aufweist,  die  aus  Kunststoffilamenten  hergestellt 
sind.  Insbesondere  kann  es  sich  um  Kunststoffila- 
mente  aus  Polyester  oder  Polyamid  handeln. 

Um  die  Schieberbetätigung  zu  erleichtern,  soll 
der  Reißverschluß  auf  den  Versteifungsstreifen 
nicht  zu  stramm  aufgespannt  sein,  was  sich  ferti- 
gungstechnisch  ohne  weiteres  verwirklichen  läßt. 
Im  gleichen  Zusammenhang  empfiehlt  die  Erfin- 
dung,  daß  der  Versteifungsstreifen  zumindest  im 
Bereich  der  Schieberbetätigungsbahn  eine  gleitrei- 
bungsarme  Oberfläche  aufweist.  Der  Versteifungs- 
streifen  besitzt  zweckmäßigerweise  die  Breite  des 
Reißverschlusses,  kann  aber  auch  mit  breiteren 
Kennzeichnungsträgerflächen  überstehen.  Er  kann 
auch  schmaler  sein.  Im  Rahmen  der  Erfindung  liegt 
es,  daß  der  Versteifungsstreifen  eine  Länge  auf- 
weist,  die  den  Reißverschluß  mit  einem  Kopfab- 
schnitt  und/oder  einem  Fußabschnitt  überragt.  Die- 
se  überstehenden  Abschnitte  können  die  verschie- 
densten  Funktionen  erfüllen,  beispielsweise  auch 
zum  Aufstellen  oder  Aufhängen  dienen. 

Eine  weitere  bevorzugte  Ausführungsform  der 
Erfindung,  die  sich  für  sogenannte  unsymmetrische 
Reißverschlüsse  bewährt  hat,  wie  sie  üblicherweise 
als  Kunststoffreißverschlüsse  mit  kontinuierlichen 
Verschlußgliederreihen  aus  Kunststoffmonofilament 
bekannt  sind,  ist  gekennzeichnet  durch  die  Merk- 
male  des  Patentanspruches  10. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
lediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden 
Zeichnung  ausführlicher  erläutert.  Es  zeigen  in 
schematischer  Darstellung 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  einen  erfindungs- 
gemäßen  Reißverschluß, 

Fig.  2  in  gegenüber  der  Fig.  1  wesentlich 
vergrößertem  Maßstab  einen  Schnitt 
in  Richtung  A-A  durch  den  Gegen- 
stand  der  Fig.  1  . 

Das  in  den  Figuren  dargestellte  Aggregat  be- 
steht  einerseits  aus  einem  Reißverschluß  1  mit 
Reißverschlußtragbändern  2,  Verschlußgliederrei- 
hen  3  und  Betätigungsschieber  4  sowie  anderer- 
seits  einem  Versteifungsstreifen  5.  Der  Reißver- 
schluß  1  und  der  Versteifungsstreifen  5  sind  mit 
Hilfe  einer  Klebverbindung  6  miteinander  verbun- 
den.  Dabei  kann  es  sich  um  die  verschiedensten, 

für  den  Bestimmungszweck  geeigneten  Kleber 
handeln,  insbesondere  um  sogenannte  Versiege- 
lungskleber,  auch  um  solche  für  eine  Heißversiege- 
lung. 

5  Der  Versteifungsstreifen  5  besteht  erfindungs- 
gemäß  aus  Pappe.  Insbesondere  aus  der  Fig.  2 
entnimmt  man,  daß  die  Klebverbindung  6  lediglich 
im  Bereich  der  Reißverschlußtragbänder  2  ange- 
ordnet  ist  und  auf  dem  Versteifungsstreifen  5  eine 

io  Schieberbetätigungsbahn  7  freiläßt.  Zumindest  die 
dem  Reißverschluß  1  abgewandte  Rückseite  des 
Versteifungsstreifens  5  ist  als  Kennzeichnungsträ- 
ger  ausgebildet.  Mögliche  Kennzeichnungen  wur- 
den  schon  beschrieben.  Auch  mag  der  Bereich 

15  unter  den  Verschlußgliederreihen  3  als  Kennzeich- 
nungsträger  ausgebildet  sein.  Aus  der  Fig.  2  ent- 
nimmt  man,  daß  der  Versteifungsstreifen  5  einen 
unprofilierten  schmalrechteckigen  Querschnitt  auf- 
weist.  Der  Versteifungsstreifen  5  ist  vorzugsweise 

20  so  ausgelegt,  daß  das  Aggregat  zusammenfaltbar 
oder  auch  aufwickelbar  ist. 

Im  Ausführungsbeispiel  und  nach  bevorzugter 
Ausführungsform  der  Erfindung  befindet  sich  die 
Klebverbindung  6  reißverschlußgliederfern  im  Be- 

25  reich  der  Kante  des  Versteifungsstreifens  5,  wie  die 
Fig.  2  erkennen  läßt.  Die  Klebverbindung  6  besitzt 
gegenüber  dem  Versteifungsstreifen  5  eine  größe- 
re  Adhäsion  als  gegenüber  den  Reißverschlußtrag- 
bändern  2,  die  folglich  leicht  abgezogen  werden 

30  können.  Sie  mögen  in  Form  eines  Gewebes  oder 
Gewirkes  aus  Kunststoffilamenten  bestehen,  bei- 
spielsweise  aus  Polyamid  oder  Polyester. 

In  der  Fig.  2  wurde  angedeutet,  daß  der  Ver- 
steifungsstreifen  5  im  Bereich  der  Schieberbetäti- 

35  gungsbahn  7  eine  gleitreibungsarme  Oberfläche  8 
aufweist.  Dazu  wurde  in  diesem  Bereich  ein  ver- 
hältnismäßig  dicker  schwarzer  Strich  angebracht. 
Dieser  Strich  hat  nur  symbolische  Bedeutung.  Zwar 
kann  zum  Zwecke  der  Herstellung  einer  gleitrei- 

40  bungsarmen  Oberfläche  8  ein  entsprechendes  Ma- 
terial  aufkaschiert  sein,  die  Glättung  kann  aber 
auch  auf  andere  Weise  bewirkt  sein.  Die  Länge  des 
Reißverschlusses  1  wird  im  Ausführungsbeispiel 
von  einem  Kopfabschnitt  9  überragt,  der  auf  einer 

45  offenen  Öse  10  gleichzeitig  der  Befestigung  beim 
Aufhängen  dient  und  als  Kennzeichnungsträger 
eine  Marke  aufgenommen  hat,  hier  die  Marke  Opti. 

Der  Reißverschluß  ist  vorzugsweise  ein  unsym- 
metrischer  Reißverschluß  mit  ebenem  Rücken  und 

50  auf  den  Reißverschlußtragbändern  2  aufliegenden, 
im  Aggregat  frontseitigen  Verschlußgliederreihen  3. 
Das  läßt  die  Fig.  2  erkennen,  in  der  man  auch  den 
Betätigungsschieber  4  erkennt. 

55  Patentansprüche 

1.  Aggregat  aus  einerseits  einem  Reißverschluß 
mit  Reißverschlußtragbändern,  Verschlußglie- 

3 
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dem  und  Betätigungsschieber,  sowie  anderer- 
seits  einem  Versteifungsbauteil, 

wobei  eine  Verbindung  zwischen  Reißver- 
schluß  und  Versteifungsbauteil  lediglich  im  Be-  5 
reich  der  Reißverschlußtragbänder  angeordnet 
ist  und  das  Versteifungsbauteil  eine  Schieber- 
betätigungsbahn  freiläßt, 

streifen  (5)  zumindest  im  Bereich  der  Schie- 
berbetätigungsbahn  eine  gleitreibungsarme 
Oberfläche  (8)  aufweist. 

7.  Aggregat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Versteifungs- 
streifen  (5)  die  Breite  des  Reißverschlusses  (1) 
aufweist. 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  10 

das  Versteifungsbauteil  als  Versteifungsstreifen 
(5)  aus  Pappe  ausgebildet  ist  und  der  Reißver- 
schluß  (1)  auf  dem  Versteifungsstreifen  (5)  an- 
geordnet  ist,  75 

daß  die  Verbindung  (6)  zwischen  Reißver- 
schluß  (1)  und  Versteifungsstreifen  (5)  eine 
Kleberverbindung  (6)  ist,  die  auf  dem  Verstei- 
fungsstreifen  (5)  eine  Schieberbetätigungsbahn  20 
(7)  freiläßt, 

daß  die  Kleberverbindung  (6)  gegenüber  dem 
Versteifungsstreifen  (5)  eine  größere  Adhä- 
sionskraft  aufweist  als  gegenüber  den  Reißver-  25 
schlußtragbändern  (2) 

und  daß  zumindest  die  dem  Reißverschluß  (1) 
abgewandte  Rückseite  des  Versteifungsstrei- 
fens  (5)  als  Kennzeichnungsträger  ausgebildet  30 
ist. 

8.  Aggregat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Versteifungs- 
streifen  (5)  die  Länge  des  daran  befestigten 
Reißverschlusses  (1)  mit  einem  Kopfabschnitt 
(9)  und/oder  einem  Fußabschnitt  überragt. 

9.  Aggregat  aus  einerseits  einem  Reißverschluß 
mit  Reißverschlußtragbändern,  Verschlußglie- 
dern  und  Betätigungsschieber,  sowie  anderer- 
seits  einem  Versteifungsbauteil, 

wobei  der  Reißverschluß  ein  unsymmetrischer 
Reißverschluß  ist  mit  im  wesentlichen  ebenem 
Rücken  und  auf  den  Reißverschlußtragbändern 
aufliegenden,  im  Aggregat  frontseitigen  Ver- 
schlußgliederreihen, 

wobei  eine  Verbindung  zwischen  Reißver- 
schluß  und  Versteifungsbauteil  lediglich  im  Be- 
reich  der  Reißverschlußtragbänder  angeordnet 
ist  und  das  Versteifungsbauteil  eine  Schieber- 
betätigungsbahn  freiläßt, 

2.  Aggregat  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Reißverschlußtragbänder  (2) 
aus  einem  Gewebe  oder  Gewirke  aus  Kunst-  35 
stoffilament,  insbesondere  aus  Polyester  oder 
Polyamid,  bestehen. 

3.  Aggregat  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Versteifungsstreifen  40 
(5)  einen  unprofilierten,  schmalrechteckigen 
Querschnitt  aufweist. 

4.  Aggregat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Versteifungs-  45 
streifen  (5),  insbesondere  bei  langen,  mit  dem 
Versteifungsstreifen  (5)  verbundenen  Reißver- 
schlüssen  (1),  zusammenlegbar  oder  aufwik- 
kelbar  ist. 

50 
5.  Aggregat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kleberverbin- 
dung  (6)  reißverschlußgliederfern  im  Bereich 
der  Kante  des  Versteifungsstreifens  (5)  ange- 
ordnet  ist.  55 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Versteifungsbauteil  als  Versteifungsstreifen 
(5)  aus  Pappe  ausgebildet  ist  und  der  Reißver- 
schluß  (1)  auf  dem  Versteifungsstreifen  (5)  an- 
geordnet  ist, 

daß  die  Verbindung  (6)  zwischen  Reißver- 
schluß  (1)  und  Versteifungsstreifen  (5)  eine 
Kleberverbindung  (6)  ist,  die  auf  dem  Verstei- 
fungsstreifen  (5)  eine  Schieberbetätigungsbahn 
(7)  freiläßt, 

daß  die  Kleberverbindung  (6)  gegenüber  dem 
Versteifungsstreifen  (5)  eine  größere  Adhä- 
sionskraft  aufweist  als  gegenüber  den  Reißver- 
schlußtragbändern  (2) 

und  daß  zumindest  die  dem  Reißverschluß  (1) 
abgewandte  Rückseite  des  Versteifungsstrei- 
fens  (5)  als  Kennzeichnungsträger  ausgebildet 
ist. 

6.  Aggregat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Versteifungs- 
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